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 Veröffentlicht am 10.04.1987
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62 Arbeitsmarktverwaltung

68/02 Sonstiges Sozialrecht

Norm

IESG §1 Abs5 Z2;

Rechtssatz

Ausführungen zur Berechnung des gekürzten Insolvenz-Ausfallgeldes für eine Abfertigung, der neben reinen

Angestelltenzeiten solche zugrundeliegen, in denen der Antragsteller auch Geschäftsführer der GmbH (gegen die die

Abfertigungsforderung besteht) war.
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